
11. Juli 2018

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der Klima- 
region Rhein-Voreifel in Ko-
operation mit der Verbrau-
cherzentrale NRW im 

Rathaus der  
Gemeinde Swisttal,

 19. Juli 2018,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Kostenlos schwimmen am 9. Bornheim-Tag
im HallenFreizeitBad 

Am kommenden Sonntag, 15. Juli 2018, 
lädt das HallenFreizeitBad wieder zum 
alljährlichen Bornheim-Tag ein. Von 8 
bis 19 Uhr können alle, die in Bornheim 
wohnen, kostenlos schwimmen. „Ich 
möchte mich mit dem Bornheim-Tag 

bei allen Bornheimerinnen und Bornhei-
mern bedanken und ihnen eine Freude 
machen“, erläutert Ulrich Rehbann, Vor-
stand des StadtBetriebs.
Wer am 15. Juli kostenlos den großzügi-
gen Innen- und tollen Außenbereich des 

Schwimmbads nutzen möchte, zeigt ein-
fach seinen gültigen Personalausweis an 
der Kasse. Die Saunanutzung ist von der 
Aktion ausgenommen. Aus Sicherheits-
gründen wird das Badpersonal bei Be-
darf durch Sicherheitskräfte unterstützt.

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 11.07.2018, 18 Uhr 

Stadtrat
Donnerstag, 12.07.2018, 18 Uhr  

Rechnungsprüfungsausschuss 
Dienstag, 04.09.2018, 18 Uhr, Raum 904 
des Rathauses Bornheim     

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 05.09.2018, 18 Uhr 

Stadtrat 
Donnerstag, 06.09.2018, 18 Uhr  

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich und finden, sofern nicht 
anders angegeben, im Ratssaal des Bornheimer  Rathauses, Rathausstraße 2, 

53332 Bornheim, statt. 
Weitere Infos unter www.bornheim.de oder session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung zur Widmung von Straßen

Die nachfolgenden Straßen werden hiermit gemäß § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. 1995 S. 
1028) als Gemeindestraßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet:

Geführte Wanderung auf den Spuren von Heinrich Böll
Zu einer geführten Wanderung entlang des 
Heinrich-Böll-Wegs durch Merten und Rös-
berg laden die Stadt Bornheim und das Ka-
tholische Bildungswerk Rhein-Sieg-Kreis 
am Samstag, 21. Juli 2018, herzlich ein. 
Treffpunkt ist um 15 Uhr der Heinrich-Böll-
Platz in Merten.
Auf dem gut drei Kilometer langen Weg, 
der 2017 neu eröffnet wurde, lassen Stadt-
archivar Jens Löffler und Kunsthistorikerin 
Christel Diesler die Mertener Jahre und 
Lieblingsplätze des Nobelpreisträgers Re-
vue passieren und beleuchten das Verhält-
nis des seinerzeit umstrittenen Literaten zu 
den Menschen vor Ort. Die Veranstaltung 
dauert rund zwei Stunden; die Teilnahme 
ist kostenlos. Eine Anmeldung über das 
Katholische Bildungswerk im Rhein-Sieg-
Kreis unter www.bildung.erzbistum-koeln.
de/bw-rhein-sieg-kreis ist erwünscht.
Von 1982 bis 1985 lebte Heinrich Böll bei 
seinem Sohn René Böll in Bornheim-Mer-
ten. Hier verbrachte der gesundheitlich 
angeschlagene Autor und gebürtige Kölner 
seine letzten Jahre und mischte sich in die 
politischen und gesellschaftlichen Debatten 
der 1980er-Jahre ein. Nach seinem Tod am 
16. Juli 1985 fand er auf dem Alten Merte-

ner Friedhof seine letzte Ruhe. Das gemein-
same Grab mit seiner Frau Annemarie, die 
2004 verstarb, wurde von Sohn René ge-
staltet. 
Im vergangenen Jahr wäre Heinrich Böll 
100 Jahre alt geworden. Darum hat die 
Stadt Bornheim 2017 zum Böll-Jahr er-
klärt und in zahlreichen Veranstaltungen 
an das Engagement und Werk des Born-
heimer Ehrenbürgers erinnert. Verschie-

dene Institutionen und Personen aus dem 
gesamten Stadtgebiet haben mitgewirkt 
und Ausstellungen, Live-Musik, Lesungen, 
Filmvorführungen, Vorträge und Wande-
rungen angeboten, die von insgesamt rund 
600 Menschen besucht worden sind. Zu 
den Höhepunkten zählten die Lesung des 
Schauspielerpaars Günter Lamprecht und 
Claudia Amm aus „Der Engel schwieg“ und 
die Eröffnung des neuen Wanderwegs.

n Der Heinrich-Böll-Weg führt auch am Schloss Rösberg entlang.
  FOTO: Stadt Bornheim

Zur Eröffnung des neuen Magnolienhains auf dem Bornheimer Friedhof lädt der StadtBetrieb (SBB) 
alle Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 19. Juli 2018, um 11 Uhr herzlich ein. 

Der Magnolienhain ist der erste seiner Art im Stadtgebiet. Seine Fläche erstreckt sich über 850 Quadrat-
meter. Insgesamt wurden acht Magnolienbäume gepflanzt, die Grabstellen für jeweils 24 Urnen bieten. 

Um die Bäume herum wurde eine Naturblumenwiese angelegt. Je nach Resonanz könnten zukünftig auch 
auf weiteren Bornheimer Friedhöfen Magnolienhaine entstehen.

Ortschaft Name der Straße Bezeichnung der gewidmeten Flächen Einstufung,  
Widmungsinhalt

Hersel Carl-Benz-Straße Gemarkung Hersel 
Flur 18, Flurstücke 163, 248, 255, 316, 318 u. 322

Anliegerstraße

Hersel Mary-Anderson-Straße Gemarkung Hersel
Flur 18, Flurstücke 259 teilweise, 280, 284, 333, 334, 381 und 418

Anliegerstraße

Hersel Robert-Bosch-Straße Gemarkung Hersel 
Flur 18, Flurstück 340, Flur 22, Flurstücke 324, 326, 388, 386, 
387, 390, 392, 383, 379, 381, 377, 336, 313, 315, 318, 320 und 
321, Flur 24, Flurstück 520

Anliegerstraße

Hersel Alexander-Bell-Straße Gemarkung Hersel
Flur 18, Flurstücke 335, 287, 203, 200, 196, 194, 192, 190, 369, 
253, 257 und 366

Anliegerstraße

Roisdorf Johann-Philipp-Reis-Straße Gemarkung Roisdorf
Flur 22, Flurstücke 289, 239, 221, 187 und 184 

Anliegerstraße

Kartenausschnitte, in denen die gewidmeten Flächen darge-
stellt sind, können während der allgemeinen Besuchszeiten im 
Rathaus, Zimmer 412, eingesehen werden: Montag bis Freitag 
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Die Widmung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Widmungsverfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Widmungsverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntma-
chung vor dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 
Köln, schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) vom 07.11.2012 (GV. NRW S. 

548) eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 
des Signaturgesetzes vom 16. Mail 2001 (BGBl. I S. 876) in der 
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts übermittelt werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Frist 
durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so wird des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Bornheim, den 05.07.2018
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister


